


 

Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie uns – Ihren SHK-Fachbetrieb.

Welche Handwerker-Leistungen  
werden begünstigt?
Folgende Leistungen unseres SHK-Fachbetriebes 
werden zum Beispiel steuerlich begünstigt:

•	Reparatur und Austausch von Heizungsanlagen 
	 oder einzelnen Heizungskomponenten  
	 (Thermostatventile, Pumpe etc.)
•	Wartung von Heizungsanlagen
•	Hydraulischer Abgleich in bestehenden  
	 Heizungsanlagen
•	Modernisierung von Bädern
•	Reparatur und Austausch von Sanitär- 
	 komponenten (Armaturen, Wasserfilter etc.)
• Einbau von thermischen Solaranlagen

Fragen Sie einfach nach. Wir beraten Sie gerne.

Wie erfolgt die Abwicklung mit dem 
Finanzamt?
Im Rahmen der jährlichen Einkommensteuerer-
klärung legen Sie dem Finanzamt Ihre Handwer-
kerrechnungen vor. Der Anteil der Arbeitskosten 
einschließlich Mehrwertsteuer muss darauf 
getrennt ausgewiesen sein. Außerdem verlangt 
das Finanzamt den Beleg Ihrer Bank für die Über-
weisung der Rechnung auf das Konto Ihres SHK-
Fachbetriebes. Das kann ein Überweisungsbeleg 
oder ein Kontoauszug sein. Barzahlungen sind 
nicht begünstigt. 

Der Steuerbonus wird nicht gewährt, wenn die 
Aufwendungen bereits als Betriebsausgaben, 
Werbungskosten, Sonderausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen geltend gemacht oder die 
Maßnahmen nach dem CO2-Gebäudesanierungs-
programm der KfW-Förderbank gefördert wurden. 

Moderne Armaturen sparen Wasser 
und sehen gut aus.

Heizen mit regenerativen Energien schont die 
Umwelt und den Geldbeutel.

St
an

d 
Ap

ril
 2

00
9


